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Vermischtes

Umbrüche in der Schweizer Armee
Die Schweizer Armee steht

vor einem neuen Umbruch,
nicht das erste Mal seit 1803.
Rund 100 Zuhörerinnen und
Zuhörer folgten den Ausfüh-

rungen der Militärhistoriker
Rudolf Jaun, Hans Rudolf
Fuhrer und Peter Braun an-
lässlich des Frühjahrssympo-
siums der Gesellschaft für mi-
litärhistorische Studienreisen
GMS. 2016 stehen mit der

Weiterentwicklung der Armee
(WEA) entscheidende Verän-

derungen an. Die GMS nahm
dies zum Anlass, einen Blick
auf die Armeereformen in der

Vergangenheit und der Gegen-

wart zu werfen.

Ao/zizerzz/zjVezY z/er W£'/l
Peter Braun zeichnete die

Notwendigkeit der neusten Ar-
meereform auf. Bestände, Fi-

nanzen und Bedrohungslage
stecken den Rahmen der WEA
ab. Zwar soll der Sollbestand

von heute 200000 aufkünftig
100000 Mann reduziert wer-
den, doch wird der Effektiv-
bestand wesentlich höher als

heute zu liegen kommen. «Da-

mit ist das Argument der Kri-
tiker, die WEA sei eine Hai-
bierung der Armee, entkräftet.
Mit der Reduktion der Trup-
penkörper kann ein Ausbluten
der Armee verhindert werden»,

so Braun. Trotz der Verklei-

nerung werden jährlich fünf
Milliarden Franken notwen-
dig sein, will man die in den
kommenden Jahren notwen-
digen Neuinvestitionen vor-
nehmen. Derzeit werden drei
Milliarden für den Betrieb der

Armee verwendet. In den fol-
genden Jahren steht die Ablö-

sung wichtiger Systeme in der

Artillerie, bei den Panzertrup-

pen und der Infanterie oder die

Beschaffung eines Kampfflug-
zeuges zur Debatte.

DA seh 7<§ö4

Die Schweizer Armee ver-
zeichnete einige Umbruchs-
phasen, wie Rudolf Jaun auf-

zeigte. «Umbrüche sind daran

zu erkennen, wenn das Ver-
hältnis von Mitteln, Zielen
und Verfahren zur Diskussion
steht. Das war in verschie-
denen Phasen 1804 — 1815,
1890-1907,1945-1966 und
1989-200X der Fall. 1817

gab es erstmals eine eidgenös-
sische Militäraufsichtsbehör-
de mit einem eidgenössischen
Stab. Mit der Gründung der
Zentralschulen in Thun wur-
den auch neue Grundlagen fur
die Ausbildung gelegt. Zum
ersten Mal wurden systemati-
sehe Überlegungen angestellt,
wie die Armee eingesetzt wer-
den könnte. Auslöser für die
Umbrüche in den 60er und
90er Jahren des 19. Jahrhun-
derts und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg waren Entwick-
lungen in der Militärtechnik.
Nach dem Zweiten Weltkrie-

ge bahnte sich ein Richtungs-
streit an, der in der Konzepti-
on vom 6.6.66 endete. Diese
hatte bis Mitte der neunzi-

ger Jahre Bestand. Der Pillen-
knick, die zunehmende Digi-
talisierung und Neuerungen
in der Waffentechnologie so-
wie eine sinkende Akzeptanz
der Armee in der Bevölkerung
(Armeeabschaffungsinitiative)
läuteten gemäss Jaun das Ende
der Armee 61 ein. Auf die Ar-
mee 95 folgte 2004 die Armee
XXI.

MTrZ z/er A/oA'Azzzc/w/Mzr

Hans Rudolf Fuhrer zeich-

nete die Vor- und Nachteile
der Mobilisierung auf. «Die

grosse Herausforderung ist die

Frage, wann die Vorwarnzeit
beginnt, wenn verbal gedroht
wird, die internationalen Span-

nungen zunehmen oder der

Gegner bereits angriffsbereit
an der Grenze ist?» Fuhrer
kommt zum Schluss, dass in
der Geschichte die Schweiz
ihre Truppen nie rechtzeitig
mobilisiert hatte. Man wollte
keine falschen Signale aussen-
den. z/£

CÄ

Armeebotschaft 2016
Der Bundesrat hat im Rah-

men der Armeebotschaft 2016
den Zahlungsrahmen der Ar-
mee, das Rüstungsprogramm
und das Immobilienprogramm
VBS zuhanden des Parlaments

verabschiedet. Er beantragt
einen Zahlungsrahmen von
18,8 Milliarden Franken für
die Jahre 2017-2020 und je
einen Gesamtkredit für das

Rüstungsprogramm 2016 von
1341 Millionen Franken und
für das Immobilienprogramm
VBS 2016 von 572 Millionen
Franken. Neben den beantrag-
ten Krediten ruft der Bundes-

rat in der Armeebotschaft die
Ziele der Weiterentwicklung
der Armee (WEA) in Erinne-

rung und zeigt die Beschaf-

fungsplanung und die Im-
mobilienplanung für die Jahre

2016-2020 auf.

-ZzzÄ/MwgyrzzÄwe»

Der Bundesrat hat Ende ver-

gangenen November das Sta-

bilisierungsprogramm 2017-
2019 zu Händen der Vernehm-

lassung und den Legislaturfi-
nanzplan 2017—2019 verab-
schiedet. Danach soll der Zah-

lungsrahmen der Armee 2017-
2020 mindestens 18,8 Milliar-
den Franken betragen. Gemäss

Finanzhaushaltverordnung un-
terbreitet der Bundesrat der

Bundesversammlung die mehr-

jährigen Finanzbeschlüsse, zu
denen der Zahlungsrahmen ge-
hört, innerhalb von sechs Mo-
naten nach der Botschaft über
die Legislaturplanung. Diese
wurde Ende Januar dieses Jah-
res verabschiedet.

Der Nationalrat beschloss in
der Wintersession mit der WEA
einen Zahlungsrahmen der Ar-
mee von 20 Milliarden Fran-
ken. Auch beantragt die Mehr-
heit der Sicherheitspolitischen
Kommission des Ständerates

denselben Zahlungsrahmen.
Der Bundesrat erachtet jedoch
einen Zahlungsrahmen von 20
Milliarden als nicht vereinbar
mit den Sparanstrengungen,
wie sie mit dem Stabilisierungs-

programm angestrebt werden.
Er hält an einem Zahlungsrah-
men von 18,8 Milliarden Fran-
ken fest. Gleichzeitig ist für den

Bundesrat das Ziel von jährli-
chen Armeeausgaben von fünf
Milliarden Franken unbestrit-
ten. Dieser Betrag wird gemäss
seinen finanzpolitischen Prio-
ritäten 2016—2024 ab dem

Jahr 2021 überschritten.

T/zzYZzzzzgyror/w/iezz

Mit dem Rüstungspro-
gramm 2016 wird ein Gesamt-
kredit von insgesamt 1341 Mil-
lionen Franken beantragt. Die-
ser beinhaltet sechs einzeln spe-
zifizierte Verpflichtungskredi-
te für folgende Beschaffungs-
vorhaben: Luftraumüberwa-
chung Florako, Werterhalt Flo-

res (91 Mio. Fr.); Patrouillen-
boot 16 (49 Mio. Fr.); 12 cm-
Mörser 16 (404 Mio. Fr.);
Schultergestützte Mehrzweck-
waffen (256 Mio. Fr.); Kampf-
flugzeuge F/A-18, Ersatzmate-
rial (127 Mio. Fr.) sowie Last-

wagen und Anhänger (314
Mio. Fr.). Ebenfalls im Ge-
samtkredit enthalten ist ein
Rahmenkredit für Nachbe-
Schaffungen (100 Mio. Fr.).

/w»zo£z//<?«/»rograzzz »2

Mit dem Immobilienpro-
gramm VBS 2016 beantragt
der Bundesrat einen Gesamt-
kredit von 572 Mio. Franken.
Dieser umfasst fünf einzeln

spezifizierte Verpflichtungskre-
dite und einen Rahmenkredit
(250 Mio. Fr.). Die Einzelvor-
haben sind: Frauenfeld, Neu-
bau Rechenzentrum (150 Mio.
Fr.); Frauenfeld, Gesamtsanie-

rung und Neubau Waffenplatz,
1. Etappe (121 Mio. Fr.); Stef-

fisburg, Armeelogistikcenter,
Neubau Container-Stützpunkt
(21 Mio. Fr.); Jassbach, Aus-
bau Waffenplatz (17 Mio. Fr.);
Tessin, Standortverschiebung
Sendeanlage (13 Mio. Fr.).

7,3 Afz7/z7z;r/«z /zzr S'c/wez'zer

LoZ&yzzzzVZïe/zzz/J

Die Ausgaben für die Be-
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Schaffung von Rüstungsmate-
rial und die Investitionen in
Immobilien werden über di-
rekte Aufträge an schweizeri-
sehe Unternehmen (direkte Be-

teiligungen) und über Kom-
pensationsgeschäfte (indirekte
Beteiligungen) in der Schweiz

beschäftigungswirksam. Das

Rüstungsprogramm 2016 fuhrt
zu direkten Beteiligungen von
430 Millionen Franken und
indirekten Beteiligungen von
360 Millionen Franken. Das

Immobilienprogramm VBS
2016 wird vollumfänglich in
der Schweiz beschäftigungs-
wirksam. Die schweizerische

Volkswirtschaft profitiert so-
mit von Beschaffungen be-

ziehungsweise Investitionen
von insgesamt 1362 Millionen
Franken oder 70 Prozent der

beantragten Verpflichtungs-
kredite.

Die Beteiligungen führen
bei der schweizerischen Volks-

Wirtschaft zu Knowhow-Auf-
bau und Wertschöpfung in teil-
weise technologisch höchste-
henden Industriezweigen. Wei-

ter werden durch den nach-

folgenden Betrieb und die In-
standhaltung langfristig Ar-
beitsplätze erhalten und teil-
weise neu geschaffen.

Echo aus der Leserschaft

VBS - WEA und die Verfassungsmässigkeit
In der Ausgabe 12/2015 der
ASMZ haben Dr. jur. Markus
Möhler und ich unabhängig
voneinander die Verfassungs-
mässigkeit der WEA angezwei-
feit. Die beiden VBS-Juristen,
Dr. Robert Wieser und Dr. Ger-

hard M. Saladin, haben in
der Ausgabe 01/02/2016 sehr
weitschweifend versucht, den

Gegenbeweis anzutreten. Mit
wenig Erfolg.

Feststellungen
zur Verteidigungsfähigkeit
1. Die WEA wurde konzipiert
ohne ein klares Leistungsprofil
für die Verteidigungsfähigkeit.
2. Die beiden VBS-Juristen
sprechen nun in ihrem Artikel
von einem «einheitlichen Be-

griff der Verteidigung», basie-
rend auf einer Meinungsmehr-
heit. Warum wurde dieser Be-

griff nie publiziert?
3. Dievorzwei Jahren vom Chef
Armee den militärischen Verbän-

den präsentierte Definition der

Verteidigung als «Helfen, Ret-

ten, Schützen» hat mit Verteidi-

gung wenig bis nichts zu tun.
4. Deplaziert ist der Hinweis
derbeiden Juristen aufden Ent-

wurf des neuen Sicherheitspo-
litischen Berichts, in dem «An-

griff und Verteidigung ausführ-
lieh thematisiert» seien. Mit
Verlaub: Diese Überlegungen
hätten vor der Konzeption der
WEA gemacht werden müssen
und nicht im Nachhinein.
5. Die vorgesehene Führungs-
struktur ist für den Verteidi-
gungsfall völlig unbrauchbar.
Wer führt in der Verteidigung?
Die Kommandanten der Pan-

zerbrigaden oderdie Komman-

danten derTerritorialdivisionen
oder ein Büro in Bern?
Fazit: Eine Armee, die einen An-

griffvon Aussen gerade noch in

zwei Grenzabschnitten auffan-
gen kann, wird derverfassungs-
mässigen Forderung, das Land
und seine Bevölkerungen zu
verteidigen, nicht gerecht.

Feststellungen
zur Inneren Sicherheit
1. Gemäss Art. 173 und 185
der Bundesverfassung tragen
die Bundesversammlung und
der Bundesrat eine Mit-Verant-
wortung für die Innere Sicher-
heit.
2. Der Bundesrat hat dies er-
kannt und am 18. September
2015 seine «Strategie der
Schweiz zur Terrorismusbe-
kämpfung» verabschiedet. Un-

ter den «Strategischen Entwick-

lungslinien» des Strategiepa-
piers kommt dem Schutz ge-
fährdeter Einrichtungen und

Objekte der Infrastruktur eine
besondere Bedeutungzu.
3. Mit den verbleibenden 16

Infanterie-Batallionen (nach
CdA sind es 17) kann nur ein
kleiner Teil dieser lebenswich-
tigen Objekte gegen Terroris-
mus geschützt werden. Das VBS

soll endlich offenlegen, wie
viele Objekte noch geschützt
werden können.
Fazit: Mit den zu kleinen Trup-
penbeständen der WEA sind
bei Terrorgefahr viele Kraftwer-
ke, Trafo-Stationen, Übermitt-
lungszentren, EDV-Anlagen,
Führungszentren, Erdöllager,
Flugplätze, Verkehrseinrichtun-

gen, Stellwerkanlagen, usw. un-

geschützt und dem Terror aus-

gesetzt. Da nütztauch die bes-

te Absichtserklärung des Bun-

desrates wenig.

Feststellungen zur Miliz
1. Nach den Gutachten der
beiden Professoren Dr. Dietrich
Schindler (Uni Zürich, 14. April
1999) und Dr. Rainer J.Schwei-

zer (Uni St.Gallen, 2010) be-

inhaltet das Milizprinzip, dass
die Armee bis in die höchsten
Stufen durch Milizkader ge-
führt werde.
2. Bereits die «Armee XXI»

hat das Milizprinzip auf ruinö-
se Art ramponiert.
3. Gemäss WEA sollen die In-

fanterie-Brigaden abgeschafft
werden. Ein Milizler der Infan-
terie hat dann höchstens noch
eine Chance, Bataillonskom-
mandantzu werden, sofern die-

se Kommandostellen nichtvon
Instruktoren beansprucht wer-
den. Die Milizkarriere dürfte in

der Infanterie beim Kompagnie-
Kommandanten enden.
Fazit: Eine Führung der Armee
durch Milizkader bis in die
höchsten Stufen wird mit der
WEA noch unrealistischer und
damit noch verfassungswidri-
ger.

Feststellungen zur Wehrpflicht
1. Der Art. 59 der Bundes-
Verfassung sagt klar: «Jeder
Schweizer ist verpflichtet, Mi-
litärdienst zu leisten. Das Ge-

setz sieht einen zivilen Ersatz-
dienst vor.
2. Das Zivildienstgesetz setzt
in Art. 1 folgende Schranken:
Militärdienstpflichtige, die den

Militärdienst mit ihrem Gewis-

sen nicht vereinbaren können,

leisten auf Gesuch hin einen
länger dauernden zivilen Er-

satzdienst (Zivildienst).
Fazit: Wenn heuteviervon zehn

Dienstpflichtigen aufgrund der
freien Wahl zumeist ohne jeg-
liehe Gewissenkonflikte aus
reinen Opportunitätsgründen
Zivildienst leisten, hat dies
mit verfassungs massiger Wehr-

pflicht nichts mehrzu tun.

Schlussbemerkungen
Dr. Möhler und ich sind mit
unseren Zweifeln an derVerf-
assungsmässigkeit der WEA

nicht allein. Im Mai 2015 hat
der Staatsrechtler Prof. Dr. Rai-

ner Schweizer von der Hoch-
schule St. Gallen im «Schweizer
Monat» Klartext gesprochen.
Zitat: «7/7 der Sc/? we/'z w/rd auf
ganz versch/edene/7 Geb/'efe/7

auf derart gravierende W/e/se

gegen den Rechtsstaat versfos-

sen, dass d/'e Bundesverfas-
sung e/genf//c/7 gar n/cht mehr
g/'/f. Und von der Armee b/'s

zur zwe/'fen Röhre w/'rd ver-
fassungsw/dr/'g gehande/f.»
Schweizer muss es wissen. Er

wares, der zuhanden des VBS

am 23. August 2010 das «Gut-
achten zu den verfassungs- und

völkerrechtlichen Anforderun-

gen an die Verteidigungskom-
petenz der Armee und das künf-

tige Leistungsprofil» erstellt
hat. Das VBS hat diese Vor-

gaben in manchen Bereichen
WEA sehr oft grosszügig über-
sehen. Daran ändern auch die
beiden VBS-Juristen mit ihrer
Sicht der Dinge nichts.

R/Ldf a D S/'mo/7 Ruch/er,
6422 Ste/'nen
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Echo aus der Leserschaft

Die WEA - doch ein faules Ei!
Auch die Ausführungen von
Dr. P. Braun, Leiter Bereich WEA

im Armeestab, können so nicht
stehen gelassen werden.
Unter 1. bestätigt Dr. Braun
vollumfänglich die Feststel-
lung von Willi Vollenweider:
Der Sollbestand der Armee
wird halbiert.
Die in der VBS-Literatur und
den Medien mit wechselnden
Bedeutungen verwendeten
Begriffe, Ist-, Effektivbestand
usw. folgen dem Sollbestand,
dies ändert an der HALBIE-
RUNG nichts und dient ledig-

lieh dem Versuch, diese Tatsa-
che zu vernebeln.
Unter 2. wird festgestellt und
als Begründung für eine Hai-

bierung verstanden, die Armee
sei unteralimentiert. Diese «Ent-

Wicklung» lässt sich z. B. Uber

die Aushebungsquote und die
Dienstdauer korrigieren.
Zu 3., da liegt ein Missverständ-
nis vor, Braun hat wohl recht,
die Luftwaffe wird dem Chef
Operationen unterstellt. Trotz-
dem muss der Flugplatzkom-
mandant, wenn er eine Ände-

rung der Logistik veranlassen

will, a d Dw an den CdA gelan-
gen - so zumindest schuldet
er es der Kopfstruktur.
Zu 4.: was hindert die WEAr-

mee daran, ebenfalls vor-
sorgliche Massnahmen zu
treffen. Im übrigen ist es oft-
mais auch unter erschwerten
Bedingungen bewiesene Tat-

sache, dass die A61 auch
ohne vorsorgliche Massnah-
men in der Lage war, ein Gros

innert 48 Stunden unter die
Waffen zurufen.
Zur Mobilmachung der WEA

von 35000 Mann innert lOTa-

gen und zum Schluss noch
dies: Wer in der heutigen Zeit
seine Soldaten unter einem,
zum Beispiel laufenden Terror-

angriff in Uniform und - bis
auf weiteres - mit umgehäng-
tem Sturmgewehr in einer mit
Sicherheit von Sympathisan-
ten verseuchten Umgebung
ohne Taschenmunition einrü-
cken lässt, handelt - vorsieh-

tig ausgedrückt - verantwor-
tungslos.

Hons Sc/rm/d
A//ederw/7 AG

Partnerschaftskonferenz der NATO

Im Februar fand in Zü-
rieh eine Konferenz der North
Atlantic Treaty Organization
(NATO) und Partnern im Be-
reich der militärischen Koope-
ration statt. Mehr als 100 Of-
fiziere aus über 40 Nationen
diskutierten über die zukünf-
tige Zusammenarbeit im Rah-

men des veränderten Sicher-
heitsumfeldes. Das Ziel der

Konferenz besteht darin, mit
Alliierten des Bündnisses, Part-

nern der Interoperabilitäts-
Plattform und Vertretern der
NATO-Kommandostruktur
die Notwendigkeit der militä-
rischen Zusammenarbeit so-
wie die aktuellen Herausfor-
derungen aufgrund des verän-
derten Sicherheitsumfeldes zu
diskutieren und allenfalls an-

zupassen. Durch den Veranstal-

ter wurden die stellvertreten-
den militärischen Repräsen-
tanten der 28 Mitgliedstaaten
sowie jene der 25 Staaten der

Interoperabilitäts-Plattform
eingeladen. Letzterer gehören
neben der Schweiz auch die

übrigen Staaten der fünfwest-
europäischen Partner (Schwe-
den, Finnland, Österreich und

Irland) an. Im Rahmen des

Programms «Partnerschaft für
den Frieden» war die Schweiz

Gastgeberin dieser Konferenz.

Gleichzeitig diente das Treffen
auch als Festakt für das 20-
jährige Jubiläum der Schwei-

zer Beteiligung an der Partner-
schaft für den Frieden. ^

Artillerie-Waffenchefs 1804-1995
Die Artillerie wird gemein-

hin als Königin der Waffen-

gattungen bezeichnet. Dieser
Bezeichnung wird sie sicher-
lieh gerecht, wenn man sich
einen Uberblick über ihre Ent-
wicklungsgeschichte zwischen
1804 und 1995 verschafft. In
dieser Zeit standen verschie-
dene Oberstartillerieinspekto-
ren, eidgenössische Inspekto-
ren und Waffenchefs der Ar-
tillerie vor und verliehen der-
selben ihr charakteristisches

Gepräge.

Arti/fenV-GZîcÂz'z/W

Die Waffengattung Artille-
rie steht für eine grosse Tradi-
tion und spielte in der Kriegs-
geschichte stets eine entschei-

dende Rolle. Dennoch gibt es

in der breit gefächerten Lite-
ratur zur Schweizer Armee nur
sehr wenige Werke, die eine zu-
sammenhängende Geschieh-
te der Artillerie der Schweiz

zum Gegenstand haben. Eine

jüngst erschienene Publikati-
on schliesst nun diese Lücke
und zeichnet die Entwicklung
der Schweizer Artillerie in den
letzten 200 Jahren nach. Die
geschichtliche Klammer hier-
für bilden in ihrer ganzen Viel-
fait die portraitierten Inspek-
toren und Waffenchefs von
1804 bis 1995.

///z«Vr<? A/rwewgw/m'g
Es waren fast ausnahmslos

markante militärische Köpfe
und Verantwortungsträger, die

die Geschicke der Artillerie
über zwei Jahrhunderte lenk-

ten. So finden sich in der Ah-
nengalerie Namen von heraus-

ragenden Artilleristen, die es

später zu höchsten militäri-
sehen Rängen geschafft haben.

In erster Linie ist hier General
Hans Herzog (1819-1894) aus

Aarau zu erwähnen, der un-
ter anderem als Oberbefehls-
haber der 1870/71 zum Grenz-
schütz aufgebotenen Truppen
wirkte und von 1860 bis 1894
das Amt des eidgenössischen
Inspektors und Waffenchefs
der Artillerie innehatte. Auf-
zuführen gilt es im Weitern
Korpskommandant Louis de

Montmollin (1893—1974) aus

Neuenburg, der vor seiner
Wahl an die Armeespitze die

Funktion eines Waffenchefs in
den Jahren 1943 bis 1945 aus-
übte.

2/ Lf7zj//UzcÂc/ï
Es werden insgesamt 21

Waffenchefs dargestellt, die
in den knapp 200 Jahren ihre
deutlichen Spuren hinterlassen
haben. Es handelt sich vielfach

um Aristokraten, Akademiker
und Feldherren, angefangen
beim Berner Obersten Rudolf
von Luternau (1769—1849),
über Oberst Arnold Schuma-
eher (1840—1905), ebenfalls

von Bern, bis zu Divisionär
Jean-Jules Couchepin (gebo-
ren 1939) von Martigny, den
letzten Waffenchef der Artil-
lerie in den Jahren 1989 bis

1995. Die in dieser Zeitspan-
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ne agierenden Persönlichkei-

ten werden biographisch voll-
ständig erfasst und überdies in
den militär- und artilleriehis-
torischen Zusammenhang ih-
rer Zeit gestellt. Im Weiteren
werden ihre Leistungen, Ver-
dienste und Hinterlassenschaf-

ten gewürdigt. Dabei gilt es

zu berücksichtigen, dass die
Persönlichkeiten je nach der
Ära ihres Wirkens über unter-
schiedliche Kompetenzen und

Wirkungsmöglichkeiten ver-
fügten. Die politischen Um-
stände und finanziellen Res-

sourcen waren hinsichtlich
der damaligen artilleristischen

Entwicklung von einer erheb-
liehen Tragweite.

ihzisk «Ar
wzzY «/er «d rzwt'e 5>5»

Der erwähnte Divisionär
Couchepin führte das Waf-
fensystem Artillerie in das Re-

formprojekt «Armee 95» über.

Mit der damit einhergehenden
Aufhebung des Bundesamts für
Artillerie (BAART) am 31. De-
zember 1995 wurde das Amt
des Waffenchefs durch den

sogenannten Ausbildungschef
der Artillerie abgelöst. Dieser
hatte jedoch — sowohl funk-
tional als auch gradmässig
(Brigadier) — nicht mehr den-
selben Stellenwert wie einst
der einflussreiche, ja mächtige
Waffenchefder Artillerie. Wei-
tere strukturelle Anpassungen
erfolgten im Zuge der Reform
«Armee XXI»: Seit dem 1. No-
vember 2005 ist die Artillerie
im Lehrverband Panzer und
Artillerie zusammengefasst, der

die schweren mechanisierten
Mittel der Schweizer Armee
vereint.

<503-2 .ZärzVÄ

Daniel Baumgartner
neuer Kommandant Heer

Der Bundesrat hat Daniel
Baumgartner per 1. April zum
Kommandant Heer ernannt.
Der 54-jährige Baumgartner
trat 1988 in das Instruktions-

korps der Versorgungstruppen
ein. Nach einem Studienauf-
enthalt an der Militärakademie
in Brüssel wurde er 2001 Kom-
mandant der Versorgungsre-
kruten- und -unteroffizierschu-
len in Fribourg. Von 2004 bis

2008 war er Kommandant der

Logistikoffiziersschule in Bern.

Nach einem weiteren Studien-
aufenthalt am National War
College in Fort McNair in
Washington D.C., USA, wur-
de Divisionär Baumgartner als

Projektleiter Militärstrategische
Schulung im Stab Operative
Schulung eingesetzt. Auf den
1. Dezember 2009 hat ihn der
Bundesrat zum Chef Armee-
planung und Stellvertreter Chef
Armeestab und per 1. Oktober
2010 zum Chef Logistikbasis
der Armee ernannt. Auf den
1. Juli 2015 erfolgte die Emen-

nung zum Zugeteilten Höhe-
ren Stabsoffizier / Weiterem-
wicklung der Armee Ausbil-
dung. Baumgartner folgt auf
Korpskommandant Domini-
que Andrey, der per 1. April
2016 zum Militärischen Bera-

ter Chef VBS ernannt wurde.

Aufgrund der laufenden Bera-

tung des Parlamentes zur Wei-
terentwicklung der Armee be-

kleidet Baumgartner weiter-
hin den Grad eines Divisio-
närs. «/£

Echo aus der Leserschaft

Wertschätzung der Offiziere
Ich gehe mit Oblt Weilenmann
einig, dass sich die Ausbildung
der Offiziere mit der WEA ver-
bessern wird. Längeres Abver-
dienen bedeutet letztlich mehr

Erfahrung - allerdings gilt dies

folgerichtig für alle Kader, nicht
nur für Offiziere.
Dennoch irritieren mich die For-

derungen meines Gradkamera-
den nach mehrWertschätzung
für Offiziere in vielerlei Hinsicht.
Ich bin stolz darauf, dass in un-

serer Armee vom Rekruten bis

zum CdA alle die gleiche Uni-
form tragen. Ich putze meine
Schuhe selbst, genauso wie
ich auch an meiner Waffe den
Parkdienst selbst durchführe.
Und ich stehe im Zeughaus ge-

nauso wie alle anderen an, ich

wüsste nicht mit welcher Be-

gründung ich Vortritt hätte. Of-

fizierzu sein bedeutet, Vorbild
zu sein. Es ist keineswegs vor-
bildlich, wenn ich mich durch
eine bessere Uniform abhebe,
meine Unterstellten mirstän-
dig hinterherräumen und ich
im Zeughaus drängle. Ein sol-
ches Verhalten würde von Un-

terstellten bestenfalls mit Cha-

rakterschwäche gleichgestellt,

Lesenswert: Die Ausführungen
von Oblt Weilenmann zu Se-

lektion, Ausbildung und Wert-

Schätzung junger Offiziere.
Dem Gesagten ist voll und ganz
beizupflichten, insbesondere
was das Erscheinungsbild von
Offizieren betrifft. Dem ist bei-
zufügen, dass gewisse Punkte
(welche früher selbstverständ-
lieh waren, es heute aber of-

fenbar nicht mehr sind) je nach

militärischem Vorgesetzten im-

mer noch Gültigkeit haben:
Während meiner Zeit als Zfhr
(auch als Obwm während der
Offiziersschule 2008 oder im

ersten Teil des Abverdienens
vor der Beförderung 2010) wur-
den unsere Schuhe in Brugg
(G RS) jeweils vom Reinigungs-
personal geputzt. Ebenso gibt
es dort noch eine Kadermesse.

Später, in der Verlegung oder
im WK, hängt es dann vom Kadi

im Regelfall wohl zum komplet-
ten Verlust der natürlichen Au-

torität führen und keinesfalls
die Wertschätzung in irgendei-
ner Form steigern.
Für mich sind all diese Forde-

rungen überholt und gehören
dorthin, wo sie herkamen, näm-
lieh in die Armee 61. Das Um-

feld ist heute schlicht komplett
anders. Ich bin überzeugt, dass
die Weiterausbildungzum Offi-
zierkeine Anreize wie Diplome
oder Prestige erfordert und die

Wertschätzung bereits heute
beachtlich ist. Sie muss jedoch
hart erarbeitet werden, mit
einer gesunden Portion Stolz,
Integrität und Respekt. Offizier
zu sein, ist Ehre und Berufung
auf Lebenszeit zugleich. Es ist
die Freude daran, mehrzu tun,
ohne eine direkte Gegenleis-
tung zu erwarten. Werden Wert
darin nicht erkennt und sich

um seine Uniform und Platz am

Mittagstisch kümmert, hat den
wahren Geist des Offizierseins
längst aus den Augen verloren.

Ob/f /Wann to Saw'c

AnwE/nb /Cc/f /r?/Sr 5 8152
G/affbrugg

ab, ob eine «Of Ordonnanz»

aus der Truppe rekrutiert wird
und was deren Aufgaben sind.
Offenbar hat Weilenmann das
anders erlebt. Es liegt deshalb
der Schluss nahe, dass die

Handhabung dieser Thematik
im Moment von den persönli-
chen Vorstellung der mil. Vor-

gesetzten abhängt. Das ist aus
meiner Sicht schade.
Persönlich stimme ich in den

Aussgen von Weilenmann zu.
Es sind kleine Dinge, aber
sie zeugen von Wertschätzung
gegenüber dem höheren Ka-

der und sind von den Vorge-
setzten deshalb einzuführen/
beizubehalten. Wenn das im
Rahmen der WEA «institutio-
nalisiert» werden würde, wäre
das zu begrüssen.

/W/cboe/ Scb//jfer//, Sem

Hpfm, /<3f Ponf Kp 26/4
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